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Bekanntmachung 
des Landeskirchensteuerbeschlusses 

für das Kalenderjahr 2003 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Sachsens 

Aufgrund des § 6 des Brandenburgischen Kirchensteuergeset
zes vom 25. Juni 1999 (GVBl. I S. 251) wird nachstehend der 
von mir anerkannte Kirchensteuerbeschluss für das Kalender
jahr 2003 der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sach
sens bekannt gemacht. 

Potsdam, den 15. August 2003 

Die Ministerin der Finanzen 
des Landes Brandenburg 

Dagmar Ziegler 

Landeskirchensteuerbeschluss 2003 

Vom 5. April 2003 

40110 - 1 (2) 22 

Aufgrund von §§ 3 Abs. 1, 11 Abs. 1 des Kirchengesetzes der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens über die Er
hebung von Kirchensteuern in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens - KStG - vom 23. Oktober 1990 (ABl. 
S. A 83), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung 
des Kirchensteuergesetzes vom 16. April 1997 (ABl. S. A 87), 
wird Folgendes beschlossen: 

I. 

(1) Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens er
hebt für das Jahr 2003 von allen kirchensteuerpflichtigen Kir
chengliedern eine Landeskirchensteuer. Der Kirchensteuersatz 
beträgt 9 vom Hundert der Einkommen-(Lohn-)Steuer, höchs
tens jedoch 3,5 vom Hundert des zu versteuernden Einkom
mens. 

(2) Gehört der Ehegatte eines kirchensteuerpflichtigen Kir
chengliedes keiner kirchensteuererhebenden Körperschaft an 
und werden die Ehegatten zur Einkommensteuer zusammen 

veranlagt, so beträgt die Kirchensteuer des kirchensteuer
pflichtigen Ehegatten höchstens 3,5 vom Hundert seines An
teils am gemeinsam zu versteuernden Einkommen, der sich aus 
dem Verhältnis der Summe seiner Einkünfte zur Summe der 
Einkünfte beider Ehegatten ergibt. 

(3) Vor der Berechnung der Kirchensteuer ist die Bemessungs
grundlage nach § 51 a Einkommensteuergesetz zu ermitteln. In 
den Fällen, in denen der Ehegatte keiner steuererhebenden 
Körperschaft angehört und die Ehegatten zur Einkommensteuer 
zusammen veranlagt werden, ist Satz 1 vor der Aufteilung der 
gemeinsamen Einkommensteuerschuld auch für die Auftei
lungsbeträge anzuwenden. 

(4) Der Mindestbetrag der Landeskirchensteuer wird auf 3,60
Euro im Jahr, 0,30 Euro im Monat, 0,07 Euro pro Woche und 
0,01 Euro pro Tag festgelegt. Er wird nur erhoben, wenn Lohn
oder Einkommensteuer unter Beachtung von § 51 a Einkom
mensteuergesetz anfällt. 

II. 

(1) Für die Bemessung der Landeskirchensteuer bei Pauscha
lierung der Lohnsteuer gilt Folgendes: 

a)	 Wird die Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pausch
steuersätzen nach §§ 40, 40 a, 40 b Einkommensteuerge
setz erhoben, so beträgt die vom Arbeitgeber zu überneh
mende pauschale Kirchenlohnsteuer 5 vom Hundert der 
pauschalen Lohnsteuer. 

b)	 Weist der Arbeitgeber in Fällen der Pauschalierung der 
Lohnsteuer für Arbeitnehmer nach, dass sie keiner kirchen
steuererhebenden Körperschaft angehören, so ist insoweit 
Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen Arbeitneh
mer beträgt die Kirchensteuer 9 vom Hundert der jeweili
gen pauschalen Lohnsteuer. 

(2) Die pauschalierte Kirchensteuer wird zu 85 vom Hundert 
der evangelischen Kirche, zu 15 vom Hundert der katholischen 
Kirche zugeteilt, soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer 
nicht durch Individualisierung der jeweils steuerberechtigten 
Kirche zuordnet. 

III. 

(1) Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens er
hebt für das Jahr 2003 von kirchensteuerpflichtigen Kirchen
gliedern, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Kör
perschaft angehört, bei gemeinsam zu versteuerndem Einkom
men der Ehegatten im Sinne von § 2 Abs. 5 Einkommensteuer
gesetz ein gestaffeltes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
als Landeskirchensteuer nach folgender Tabelle: 
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Stufe Bemessungsgrundlage (gemeinsam zu Jährliches Kirchgeld Monatliches Kirchgeld 
versteuerndes Einkommen nach § 2 Abs. 5 EStG) 

Euro Euro Euro Euro 

1 30 000 bis 37 499 96 8 

2 37 500 bis 49 999 156 13 

3 50 000 bis 62 499 276 23 

4 62 500 bis 74 999 396 33 

5 75 000 bis 87 499 540 45 

6 87 500 bis 99 999 696 58 

7 100 000 bis 124 999 840 70 

8 125 000 bis 149 999 1 200 100 

9 150 000 bis 174 999 1 560 130 

10 175 000 bis 199 999 1 860 155 

11 200 000 bis 249 999 2 220 185 

12 250 000 bis 299 999 2 940 245 

13 300 000 und mehr 3 600 300 

(2) Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage des Kirch- V. 
geldes in glaubensverschiedener Ehe ist § 51 a Einkommen
steuergesetz zu beachten. Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 

(3) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des gesam
ten Kalenderjahres, wird für die Kalendermonate, in denen die Der vorstehende Beschluss wird hiermit vollzogen und 
Steuerpflicht gegeben ist, ein monatliches Kirchgeld erhoben, verkündet. 
welches einem Zwölftel des jährlichen Kirchgeldes entspricht. 

Die Kirchenleitung 
(4) Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchen- der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
steuer vom Einkommen und dem Kirchgeld in glaubensver
schiedener Ehe durchzuführen, wobei der höhere Betrag fest Kreß 
gesetzt wird. 

IV. Staatlich anerkannt 

Für die außerhalb des Freistaates Sachsen liegenden Gebiets
teile der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens fin- Potsdam, den 15. August 2003 
det der Kirchensteuerbeschluss der in dem jeweiligen Bundes
land überwiegend zuständigen evangelischen Landeskirche 
Anwendung. Ministerin der Finanzen 

des Landes Brandenburg 

Dagmar Ziegler 
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